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Liebe Benkemerinnen und Benkemer  

Liebe Leserinnen und Leser des Mitteilungsblattes 

 
Die Sommerferien sind vorbei und der Alltag ist 

mehrheitlich wieder eingekehrt. Wie alle Jahre 

starteten die Kindergärtler und Schulkinder in 

ihren Klassen und sind auf dem Schulweg 

anzutreffen. Vor allem für die Jüngsten ist das eine 

neue Herausforderung. Sie wollen wir bestmöglich 

unterstützen und den Schulweg so sicher wie 

möglich gestalten. Auf der einen Seite ist Vorsicht 

im Strassenverkehr durch langsames und 

vorsichtiges Fahren geboten und auf der anderen 

Seite sind die Strassen, Kreuzungen und Trottoirs 

von hinauswachsenden Büschen und Sträuchern 

zu befreien. Die Vegetation diesen Sommer ist 

sehr wüchsig und die Pflanzen wachsen schneller 

als üblich. Es sind alle Liegenschaftenbesitzer 

angehalten, auf ihrem Grundstück für die 

notwendigen Massnahmen zu sorgen. Wie die 

Strassen, Kreuzungen und Trottoirs freizuschneiden 

sind, ist im kantonalen Gesetz niedergeschrieben 

und kann auch aus diesem Mitteilungsblatt auf 

Seite 14 entnommen werden. Dazu gehört auch, 

dass die Schachtdeckel und Wasserabläufe auf 

den Grundstücken freigehalten und gereinigt 

werden.  

 

Die Wichtigkeit dieser Massnahmen haben uns 

die jüngsten Elementarereignisse vom Juni 

gezeigt. Die zwei Hochwasser und deren 

Auswirkungen haben den Gemeinderat dazu 

veranlasst, einen Massnahmenkatalog zu 

erarbeiten mit über 30 Punkten, die umzusetzen 

sind. Bei diesen Punkten handelt es sich um 

kurzfristige Massnahmen wie Schachteinläufe 

reparieren, Strassenbankette abtragen, Schächte 

auspumpen und Leitungen spülen sowie 

mittelfristige Massnahmen wie die 

Abflussleitungen von Kalk befreien, Drainagen 

reparieren, Strassenbankette erneuern etc.  

 

 

 

 
 
 

 

 
Dazu kommen noch die langfristigen 

Massnahmen. Dabei geht es um die Frage, 

wie Benken über die nächsten Jahrzehnte 

entwässert werden soll. Durch das Trennen 

von Abwasser und Regenwasser wird unsere 

Kanalisation entlastet, was für die Kläranlage 

sehr wichtig ist. Jedoch muss somit noch 

mehr Wasser durch den Dorfbach abgeleitet 

werden. Das bedarf neuen hydraulischen 

Berechnungen und einer genauen Planung 

der einzuleitenden Massnahmen.  

Die ganze Thematik um die Entwässerung 

von Benken beginnt ganz oben im 

Kohlfirstwald. Es ist sehr wichtig, dass 

möglichst viel Wasser schon dort, wo es 

anfällt, versickern kann (Felder usw.). Jeder 

Quadratmeter Boden, der befestigt wird, 

bringt bei einem Gewitter Wasser, welches 

abgeführt werden muss.  

 

Der Gemeinderat ist bemüht, Massnahmen 

zur Reduktion des Risikos anzugehen. Sie als 

Liegenschaftenbesitzer haben die 

Möglichkeit, mit einfachen Objektschutz-

massnahmen und einer geeigneten Nutzung 

der betroffenen Liegenschaft zur 

Verminderung des Risikos beizutragen. Über 

die Gemeindeverwaltung können zudem 

kostenlos leere Sandsäcke bezogen werden. 

Die Gebäudeversicherung des Kantons 

Zürich bietet zudem Beratungen zur 

Elementarschadenprävention an. Das Team 

der Gebäudeversicherung ist erreichbar 

unter naturgefahren@gvz.ch oder per 

Telefon unter der Rufnummer 044 308 21 55.  

 

Ich wünsche Ihnen einen milden Spätsommer 

und eine gute Zeit.  

 
Beat Schmid 

Gemeindepräsident 
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MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT 
 

 

Bauwesen 

Eine baurechtliche Bewilligung wurde erteilt 

an: 

 

 Wipf Bau AG, Oberer Schilling, 8460 

Mathalen, auf Kat.-Nrn. 2193 und 2280; 

Rekultivierung Kulturland 

 

Sanierung der Strassenbeleuchtung; 

Umrüstung auf LED-Leuchtmittel 
 

Beleuchtungsanlagen sind Bestandteil der 

Strassen sowie Rad- und Fusswege und 

gehören somit im Bereich der 

Gemeindestrassen zum Inventar der 

Gemeinde. Die Eigentümerinteressen 

(fachtechnische Betreuung) dieser Anlagen 

werden durch die Elektrizitätsversorgung 

wahrgenommen. Die Elektrizitätsversorgung 

gilt als Betriebsinhaber der 

Beleuchtungsanlagen im Sinne der 

Starkstromverordnung. Die öffentliche 

Beleuchtung ist grundsätzlich eine reine 

Fahrbahnbeleuchtung, die zur Verbesserung 

der Sichtverhältnisse und somit der Sicherheit 

im Verkehr dient. Die öffentliche Beleuchtung 

dient auch der Sicherheit der Anwohnerinnen 

und Anwohner. Sie soll insbesondere 

verkehrsbedingte Gefahren in der Dunkelheit 

abwenden, Schutz vor Kriminalität und 

Vandalismus sicherstellen und dem 

subjektiven Sicherheitsempfinden der 

Bevölkerung Rechnung tragen. Öffentliche 

Strassen und Wege sind den 

Verkehrsbedürfnissen entsprechend zu 

beleuchten. Die Beleuchtung öffentlicher 

Strassen und Wege hat nach den gültigen 

Vorschriften, Normen und Richtlinien zu 

erfolgen.  

 

Der Gemeinderat hat sich bereits im Jahre 

2018 intensiv mit der Umrüstung der 

Strassenbeleuchtung der Gemeindestrassen 

auf LED befasst und hierzu verschiedene 

Optionen geprüft und evaluiert, da 

mittelfristig u.a. die Quecksilberdampf-

Pilzleuchten (kaltweiss) auf den 

Gemeindestrassen altersbedingt ersetzt 

werden müssen. Bei der Evaluation war es 

dem Gemeinderat ein Anliegen, ein 

einheitliches Beleuchtungskonzept  

 

 

auszuarbeiten, um einerseits Wartungs- und 

Lagerkosten tief zu halten und andererseits  

ein einheitliches Erscheinungsbild für das 

Gemeindegebiet zu erhalten. Der 

Gemeinderat, in Zusammenarbeit mit der 

Elektrizitätsversorgung, entschied sich in der 

Folge für das zertifizierte Produkt der Firma 

Trilux. Dabei handelt es sich um eine LED-

Mast-Aussenleuchte (warmweiss), welche die 

Anforderungen an die gültigen Vorschriften, 

Normen und Richtlinien erfüllt. Dabei wurden 

die verschiedenen Beleuchtungssituationen 

vor Ort begutachtet, ausgemessen, 

berechnet und visualisiert. Erste Exemplare 

sind bereits an der Schulstrasse erfolgreich im 

Einsatz.  

 

Die EKZ Eltop AG, Benken hat eine Offerte für 

eine Teilsanierung der Strassenbeleuchtung 

für das Gemeindegebiet Benken erstellt (erste 

Etappe). Es handelt sich um folgende 

Strassenzüge: 

 Haarengasse 

 Obere Bergstrasse 

 Mörlengasse 

 Hämmetlistrasse 

 Haldengasse 

 Nüsatzstrasse 

Der Gemeinderat hat dem Projekt und Kredit 

für die Sanierung der Strassenbeleuchtung 

zugestimmt und den Auftrag an die EKZ Eltop 

AG, Benken erteilt.  

 

Personelles; Wärmeverbund 
 

Der Wärmeverbund Benken wird durch den 

Förster Hansueli Langenegger betreut. Um die 

Nachfolge mittelfristig sicherzustellen, konnte 

Herbert Honegger, Benken als Anlagewart 

gewonnen werden. Der Stellenantritt ist am 

01. August 2021. Die vollständige 

Amtsübergabe erfolgt nach einer 

erfolgreichen Einarbeitung und gegenseitiger 

Absprache. Der Gemeinderat wünscht 

Herbert Honegger viel Freude an der neuen 

Aufgabe.  
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Weitere Mitteilungen 
 

Der Gemeinderat hat das Budget 2022 des 

Zweckverbandes Zentrum für Pflege und 

Betreuung Weinland mit einem Gesamtertrag 

von Fr. 9'707'603.00 und einem 

Gesamtaufwand von Fr. 9'688'250.00 mit 

einem Ertragsüberschuss von Fr. 19'353.00 

genehmigt.  

 

Die Verordnung über den Gemeindehaushalt 

(VGH) bestimmt in § 24 Abs. 2, dass die 

Gemeindevorsteherschaft eine marktübliche 

interne Verzinsung festlegt. Als marktüblichen 

Zins erachtet der Gemeinderat nach wie vor 

einen Zinssatz von 0.50 %, welcher für das Jahr 

2022 zur Anwendung gelangt.  

 

Die Fassade am gemeindeeigenen 

Mehrfamilienhaus an der Landstrasse 7 

(entlang der Marthalerstrasse) ist in die Jahre 

gekommen und stark in  

 

 
 

Mitleidenschaft gezogen. Der Putz/Farbe 

blättert ab. Eine Sanierung drängt sich daher 

auf. Der Gemeinderat hat den Kredit 

genehmigt und den Auftrag an die Höneisen 

& Müller GmbH, Benken vergeben.  

 

Am Sonntag, 19. September 2021 findet der 

Anlass «vo Puur zu Puur» im Bezirk Andelfingen 

statt. Organisator ist der Zürcher 

Bauernverband. Ein beteiligter Landwirt, 

Stefan Strasser möchte vorab am Freitag eine 

«Warm Up Party – Rock the Farm» 

organisieren. Der Anlass findet am Freitag, 17. 

September 2021 statt. Der Gemeinderat hat 

die Schliesszeit vom Freitag, 17. September 

2021 auf Samstag, 18. September 2021 auf 

01.00 Uhr angesetzt und das notwendige 

Gastwirtschaftspatent erteilt.  

 

Gemeinderat Benken 

 

 

 

  Häcksel-Dienst Herbst 2021 
 

 Wann? Dienstag, 14. September und Dienstag, 26. Oktober 2021 

 

 Was?  Sträucher- und Baumschnitt, grober Gartenabraum,  

    Äste bis 12 cm Durchmesser 

   Keine Steine und Wurzelstöcke 

   Keine Küchenabfälle  

 Wie? Material ab 7.00 Uhr gut sichtbar bereitstellen. 

   Kleinmaterial zusammenbinden. 

   Nur geordnete Haufen werden gehäckselt. 

 

 Wichtig! Das Häckselgut wird nicht abtransportiert! 

  

       Gesundheitsbehörde Benken 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
 

 Häcksel-Dienst Herbst 2021 
 

 Ich melde mich für die Häckselaktion vom    
 

  14.09.2021    26.10.2021 an. 
 

 Name:_________________________________   Tel: _________________________ 
 

 Adresse:______________________________________________________________  
 

 Lage Häckselgut:_____________________________________________________ 

  

 Anmeldung: 

Bis Donnerstagvormittag vor dem Häcksel-Dienst bei der Gemeindeverwaltung Benken 

(Briefkasten) einreichen. 
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Erneuerungswahlen Amtsdauer 2022-2026 
 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 04. Mai 2021 wurden die Behörden gebeten, diejenigen Mitglieder, 

welche sich für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stellen wollen, bis spätestens am 31. Juli 

2021 schriftlich dem Gemeinderat zu melden. Die Frist ist abgelaufen und das Ergebnis präsentiert sich 

wie folgt: 

 

Gemeinderat 
 

Vorname, Name Funktion Instanz Rücktritt 

Beat Schmid Gemeindepräsident Urne Nein 

Peter Studer Gemeinderat (Vizepräsident) Urne Nein 

Markus Bührer Gemeinderat Urne Nein 

Daniela Leu Gemeinderätin Urne Nein 

Reto Fritschi Gemeinderat Urne Nein 

 

Primarschulpflege 
 

Vorname, Name Funktion Instanz Rücktritt 

Dinis Almeida Präsident Urne JA 

Susanna Meister  Mitglied Urne Nein 

Isabel Sanchez Mitglied Urne JA 

Simon Spiri Mitglied  Urne JA 

Stefan Strasser Mitglied Urne JA 

 

Rechnungsprüfungskommission (RPK) 
 

Vorname, Name Funktion Instanz Rücktritt 

Marco Bolli Präsident Urne Nein 

Martin Brunner Mitglied Urne Nein 

Jonas Leibacher Mitglied Urne Nein 

Andrea Grisenti Mitglied  Urne Nein 

Karin Schwarzer Mitglied Urne Nein 

 

Wahlbüro 
 

Vorname, Name Funktion Instanz Rücktritt 

Katharina Diethelm Mitglied  GV Nein 

Heidi Bauer Mitglied  GV Nein 

Pia Meister Mitglied  GV Nein 

Paul Zuber Mitglied  GV JA 

 

Zürcher Planungsgruppe Weinland (ZPW) 
 

Vorname, Name Funktion Instanz Rücktritt 

Roland Müller Delegierter GR Nein 
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Amtliche Publikation 

Tarife der Elektrizitätsversorgung Benken für das Jahr 2022 
 

Mit GRB vom 24. August 2021 setzt der Gemeinderat aufgrund der gesetzlichen Vorgaben die 

Elektrotarife per 01.01.2022 fest. Der Verbrauchspreis wird aufgrund der gesetzlichen Regelung 

aufgeteilt in Energie- und Netznutzungspreis. Der Grundpreis pro Zählkreis und die Netznutzung wird 

beibehalten. Der Energiepreis und die Netznutzung entsprechen dem Tarif 2021 (unverändert).  

 

Der Grundpreistarif für alle Stromlieferungen wird per 01.01.2022 wie folgt festgesetzt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Preisblatt 2022 der Elektrizitätsversorgung Benken bildet einen integrierenden Bestandteil dieses 

Beschlusses. Die Elektrizitätsversorgung Benken kennt in ihrer Strompreisgestaltung keinen Gewerbetarif. 

Grossmengen-Strombezüger werden durch diesen Einheitstarif benachteiligt. Als Grossmengen-

Strombezüger gelten Bezüger ab einem jährlichen Stromverbrauch ab 100'000 kWh. Diese erhalten für 

das Jahr 2022 einen Elektrotarif-Rabatt von 0.05 Rp. / kWh auf den Energiepreis. 
 

Rechtsmittel 

Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Bezirksrat Andelfingen, 

Schlossgasse 14, 8450 Andelfingen, schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag sowie 

dessen Begründung enthalten. Die Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit nötig beizulegen. 

Benken, 31. August 2021 
 

 

 
 

Lehrbericht 
 

Wie die Zeit vergeht. Anfangs August startete ich ins 2. Lehrjahr. Der Wechsel in eine neue Abteilung des 

vielseitigen Gemeindewesens hat bereits stattgefunden. Neu bin ich im Bau- und Sozialamt tätig. Bis 

Ende Januar 2022 vertiefe ich mein Wissen in diesen zwei Bereichen. 

Bis jetzt habe ich mich mit den SKOS-Richtlinien, das sind Empfehlungen zur Ausgestaltung der Sozialhilfe, 

auseinandergesetzt. Da wir bald in der Schule im Rechtskapitel die Themen Vorsorge, Versicherungen 

und Arbeitslosigkeit behandeln werden, konnte ich mich bereits ein wenig darauf vorbereiten und mir 

Wissen aneignen.  

Ende Juli konnte ich meine 2. ALS (Arbeits- und Lernsituation) erfolgreich beenden. 

Am 23. August startete wieder die Schule und somit auch die Prüfungssaison, welche sehr anspruchsvoll 

werden wird.  
 

Ivy Schläpfer, Lernende 2. Lehrjahr 

 

Tarifposition Tarif 

Grundpreis Fr. 5.00 / Zählkreis und Monat 

Energiepreis   6.25 Rp./kWh  

Netznutzung   4.65 Rp./kWh  

Abgaben, Konzession   0.50 Rp./kWh 

SDL   0.16 Rp./kWh 

Netzzuschlag    2.30 Rp./kWh 

Total Nettokosten 13.86 Rp./kWh   (2021: 13.86 Rp./kWh) 

 alle Angaben ohne MwSt. 
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Aktuelle Informationen der Primarschule Benken 

 

 

Liebe Gemeindemitglieder 

 

Das Schuljahr 2021/2022 hat bereits gestartet und das Lehrerteam freut sich auf 

ein spannendes und lehrreiches Jahr. Wir begrüssen neu in unserem Team Herrn 

Ramun Wilder und Frau Elisabeth Kurz.  

 

Ramun Wilder, Fachlehrperson & IF-Lehrperson 

 

Mein Name ist Ramun Wilder, ich bin 26 Jahre alt, wohne in Mettschlatt und 

habe dieses Jahr die PH Schaffhausen abgeschlossen. Lehrer wurde ich vor 

allem, weil es mir Spass macht, anderen dabei zu helfen, sich zu entwickeln, 

Neues zu lernen und die Welt zu entdecken. Dabei hilft mir mein breites Interesse. 

Von Naturwissenschaften über Mathematik bis zu Sprachen macht mir alles 

Spass. Ich lese sehr gerne, wandere ab und zu und arbeite gerne im Garten. 

 

Elisabeth Kurz, Klassenassistenz  

 

Es freut mich sehr, dass ich Teil des Benkemer Schulteams sein darf. Nach einer 

Neuorientierung bin ich zu meiner "alten Liebe" - die Unterstützung von Kindern 

im Schulalter - zurückgekehrt. Ich bin Mutter von zwei erwachsenen Kindern und 

fühle mich im Schulbetrieb wohl.  

Ich begleite die Kinder ins Schwimmen, turne mit den Kindergärtnern, bin im 

Kindergarten, bei den 1./2. Klässlern und den 3./4. Klässlern engagiert.  

 

Bike2school!  

 

Im September findet die Aktion Bike2School statt. Wir sind Ihnen sehr dankbar, 

wenn Sie rücksichtsvoll fahren, da viele Schülerinnen und Schüler während 

dieser Zeit mit dem Fahrrad zur Schule kommen und auch anderweitig mit ihrem 

Velo unterwegs sind. 
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Gemeinsam für eine starke Region: MIS WYLAND 2040. Teilen Sie Ihre Meinung zur Strategie! 
 
Das Zürcher Weinland ist eine attraktive Wohn- und Freizeitregion mit einer hohen Lebensqualität, 
vielfältigen Natur- und Kulturlandschaften und einer starken Ortsverbundenheit ihrer BewohnerInnen. 
Die Region soll auch zukünftig attraktiv und lebenswert bleiben!  
 
Deshalb haben sich die Zürcher Planungsgruppe Weinland (ZPW), der Gemeindepräsidentenverband 
Bezirk Andelfingen (GPVA) und der Verein ProWeinland mit Unterstützung von Kanton und Bund zum 
Ziel gesetzt, erstmals gemeinsam eine regionale Entwicklungsstrategie zu erarbeiten. Dabei werden 
im Sinne einer gesamtheitlichen Betrachtung vielfältige Themen wie Gesellschaft und Wohnen, 
Bildung und Soziales, Raum und Landschaft oder Zukunftstrends berücksichtigt. Die Erarbeitung 
erfolgt in einem neuartigen partizipativen Prozess unter Einbezug unterschiedlicher Akteure aus dem 
Weinland. Auch Sie sind weiterhin eingeladen, die Zukunft des Weinlandes aktiv mitzugestalten.  
 
Unter Einbezug der unterschiedlichen Akteure an der letztjährigen Zukunftskonferenz und der 
digitalen Mitwirkung wurden folgende sechs Leitbilder mit Entwicklungsleitsätze formuliert: 
 
 
 
 
 
 
 
Im Zuge des neuartigen Mitwirkungsprozesses gibt es für Sie nun wieder verschiedene analoge als 
auch digitale Möglichkeiten, die Strategie mitzuprägen. Wählen Sie die für Sie passende aus! 
 

Besuchen Sie uns an der Strategiekonferenz  
am Donnerstag, 30. September 2021, von 1800 – 2130 Uhr  

Wylandhalle, Henggart 
  
Im Rahmen der Strategiekonferenz werden Sie im persönlichen Austausch mit uns und weiteren 
Akteuren aus dem Weinland die Entwicklungsleitsätze der Strategie gewichten und priorisieren sowie 
erste Ideen für die Umsetzung beitragen.  
 

Die Strategiekonferenz richtet sich an alle Jugendlichen und Erwachsenen aus dem Weinland (z.B. 
aus Bevölkerung, Gewerbe, Politik, Bildung & Soziales, Kultur & Tourismus). Mit diesem Schreiben 
sind Sie herzlich zur Veranstaltung eingeladen. Gerne erwarten wir Ihre Anmeldung unter Angabe von 
Name und Funktion bis zum 20. September 2021 per E-Mail an gemeindekanzlei@dorf.ch.  
 

Teilen Sie Ihre Meinung zur Strategie schon heute online: 
www.miswyland2040.ch  

 
Sagen Sie uns, was Ihnen gefällt, was fehlt und was es aus Ihrer Sicht braucht, um die Strategie 
umzusetzen. Auf der Homepage finden Sie zudem alle wichtigen Informationen zum Projekt, zu den 
Beteiligten und der vergangenen öffentlichen Mitwirkung.  
  
Wir freuen uns, auf Ihr engagiertes Mitwirken zählen zu können. Sie leisten damit einen wichtigen 
Beitrag für die Zukunft des Lebensraums Zürcher Weinland!  
 
 

 

 

Landschaft 

im Fokus 

Arbeit und 
Versorgung 

4.0 

Mehr als 

Wohnen 

Wir-Region Progressive 

Provinz 

Intermodale 

Mobilität 

mailto:gemeindekanzlei@dorf.ch
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Ein Einblick in den Jugendtreff 

 

Aus den Boxen dröhnt laute Musik, in einer Ecke sitzt eine Gruppe Jugendlicher, die über einen Spruch 

lachen. In der anderen Ecke wird der Frust über den vergangenen Schultag abgelassen. An der Bar kauft 

sich ein Junge einen Eistee und während er auf seinen Käsetoast wartet, schwatzt er mit der Treffleiterin 

hinter der Theke. Es ist wieder Jugendtreffzeit. Das Zentrum Breitenstein führt den Jugendtreff in 

Marthalen im Auftrag der Gemeinden. Betreut wird der Treff von zwei Treffleiter*innen die während der 

Öffnungszeiten anwesend und für den Treff verantwortlich sind.  

Das Angebot der Jugendarbeit ist freiwillig und der Zugang einfach. Es ist keine Anmeldung nötig und die 

Jugendlichen entscheiden selbst, wann sie kommen und gehen wollen. 

 

Die Jugendlichen nutzen den Treff, um ihre Freizeit zu gestalten, sich mit Freunden zu treffen, gemeinsam 

Billard zu spielen oder einfach zu entspannen. Aus Perspektive der Jugendarbeit passiert aber viel mehr, 

als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Der Treff bietet einen Raum fernab von Familie und Schule. Einen 

Raum ohne Druck, in welchem die Jugendlichen einfach sein und sich ausleben können. In dieser Phase 

der Adoleszenz ist der Austausch und Vergleich mit Gleichaltrigen ein zentraler Bestandteil der 

Identitätsbildung. Der Fokus rückt weg von den Eltern, hin zu den Peers. Der Jugendtreff bietet dazu einen 

wichtigen Raum und Begegnungsort. 

Die Treffleitenden sind Bezugspersonen für die Jugendlichen, die bei Kummer und Unmut zuhören, 

Diskussionen zu verschiedenen Themen führen und Informationen vermitteln. Wenn den Jugendlichen 

etwas fehlt oder sie ein Projekt anreissen wollen, stehen ihnen die Treffleitenden zur Seite und 

unterstützen sie. So kann beispielsweise ein Töggeli-Turnier zustande kommen oder die nächste 

Halloweenparty von den Jugendlichen selbst organisiert werden. Oder der Treff kann neu gestaltet und 

eingerichtet werden. 

 

Im Jugendtreff werden den Jugendlichen viele Freiheiten gewährt. Der Jugendtreff ist aber kein regelfreier 

Raum. Der Umgang miteinander gestaltet sich so, dass sich alle wohl fühlen können. Beschimpfungen, 

rassistische und sexistische Aussagen, sowie Gewalt werden nicht toleriert. Jegliche Rauschmittel sind im 

Treff verboten. Je nach Regelverstoss werden angemessene Konsequenzen verhängt. Die 

Jugendtreffleiter*innen nutzen diese Situationen aber ebenfalls, um mit den Jugendlichen ins Gespräch zu 

kommen. Es wird diskutiert und auch informiert. Diese Erfahrungen bieten den Jugendlichen einen Zugang 

zu informeller Bildung und eine Chance zur Stärkung ihrer Kompetenzen. 

 

Wichtig für Eltern: 

Die Treffleiter*innen sind für den Treff verantwortlich. Sie behalten auch den Überblick über die direkte 

Umgebung des Jugendtreffs während der Öffnungszeiten. Allerdings haben sie keine Kontrolle über das 

Verhalten der Jugendlichen ausserhalb des Treffs oder über den Nachhauseweg. Treffen Sie deshalb 

Abmachungen mit ihren Kindern, wann sie sich wo aufhalten dürfen und welches Verhalten Sie erwarten. 

Wenn Sie Fragen oder Anliegen haben, melden Sie sich gerne bei uns. 

Sabrina Hansen, Jugendarbeit Zentrum Breitenstein, 043 258 46 43 

 

Info zum Treff: 

Die Jugendtreffs verfügen über ein Covid-19-Schutzkonzept, welches sich nach den Vorgaben des BAG 

und des Kantons Zürich und den Empfehlungen des nationalen und des kantonalen Dachverbandes für 

Kinder- und Jugendarbeit richtet. 

Underground Marthalen, für Jugendliche der Gemeinden Benken, Marthalen und Rheinau. Am Ussere 

Zilweg in der alten Militärunterkunft. 

Jeden Freitag ausser in den Schulferien und an Feiertagen, 19:00-23:00 Uhr. 

 

Zentrum Breitenstein 

Bildungsdirektion 
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  Förster:  H. Langenegger    G + Fax: 052 / 659 11 55 

  Im Grüt 1    Mobile: 079 / 426 90 59 
  8248 Uhwiesen    E-Mail: forst.cholfirst@bluewin.ch 

               
 

Waldbesitzer:………………………………………… 
 

Brennholzbestellschein für Brennholz ab Lager 2021 

Alles Holz stammt aus den Wäldern der Gemeinde Benken, Dachsen, Laufen-Uhwiesen und Trüllikon 

 Holzart (gelagert) 1 Meter Preis/Ster 
CHF 

Menge 
Ster / Stk 

Betrag 
CHF 

Buche (Fagus silvatica) 115.00   

Eiche (Quercus petraea) 110.00   

Hartlaubholz (Esche,Fraxinus excelsor, Ahorn, 

Acer, Kirsche, etc.) 
105.00   

Nadelholz (Fichte, Picea abies, Föhre, Pinus 

selvestris, Lä, Dgl, Ta) 
100.00   

Birke (Betula pendula) 135.00   

Aufarbeitung 

1 x gefräst (50 cm)  25.00   

1 x gefräst (50 cm) und spalten  60.00   

2 x gefräst (33 cm)  30.00   

2 x gefräst (33 cm) und spalten  75.00   

3 x gefräst (25 cm)  35.00   

3 x gefräst (25 cm) und spalten  90.00   

Kleinmengen 

Cheminéeholz Buche Sack 20.00   

Cheminéeholz Birke Sack 30.00   

Anfeuerholz Schachtel / Sack 15.00   

Diverses 

Hackschnitzel offen (geliefert) 1m3 45.00   

Hackschnitzel abgesackt 100lt 12.00   

Spaltstock Eiche 25.00   

Finnenkerze ab 25.00   

Lieferung (vor Haus gekippt) Ja Nein 

Lieferung 1 Ster 40.00   

Lieferung 2 – 5 Ster 60.00   

Lieferung ab  6 Ster 80.00   

(Preise gültig bis 31. Dezember 2021)    Total CHF  
 

Gewünschtes Lieferdatum:  

Bemerkungen: 
 

Name: Vorname: 

Adresse: PLZ:   Ort: 

Tel.: Unterschrift 
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Bäume und Sträucher schneiden 

An Orten, an denen das Strassenprofil ohnehin meistens knapp ist, wird der Fuss- und Fahrzeugverkehr 

vielfach durch überhängende Äste von Bäumen und Sträuchern aus Vorgärten behindert. Oft ist 

dadurch die Verkehrsübersicht bei Einmündungen, Ausfahrten und Kreuzungen beeinträchtigt. Das Ast- 

und Blattwerk der Bäume hat über der Strasse einen Lichtraum von 4,5 Meter Höhe zu wahren; bei 

Fusswegen kann der Lichtraum bis auf eine Höhe von 2,5 Meter verkleinert werden. Diese 

Lichtraumprofile sind durch die Grundeigentümer/-innen konstant beizubehalten. In 

Übersichtsbereichen wie Einmündungen, Kurven und Ausfahrten sind Sträucher und Pflanzen auf 80 

Zentimeter unter der Schere zu halten. Hausnummern und Signalisationen müssen gut sichtbar sein. 

Grünhecken sind stets bis auf die Strassengrenze zurückzuschneiden. Bitte achten Sie auch darauf, dass 

Wanderwege und Hydranten von Hecken, Büschen und Bäumen frei bleiben.  

Querschnitt / Lichtraumprofil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Lichtraumprofil über dem Gehweg ist vor allem für Kinder, geh- und sehbehinderte oder blinde 

Menschen wichtig.  

 

Wir bitten Sie, bis zum 30. September 2021 

die entsprechenden Arbeiten auszuführen.  

Andernfalls behält sich der Gemeinderat 

vor, die erforderlichen Schnittarbeiten 

unter Kostenfolge zu Lasten der Eigentümer 

ausführen zu lassen.  
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TERMINE               IMMER AKTUELL: VERANSTALTUNGSKALENDER UNTER WWW.BENKEN-ZH.CH 
 

*Bitte erkundigen Sie sich vor Veranstaltungen, ob diese auch stattfinden.  

 
 September 
  

 1. Mittwoch  

 2. Donnerstag  

 3. Freitag Kehrichtabfuhr 

 4. Samstag Vereinsreise (FTV) 

Jugend Turn-, Spiel- und Stafettentag (Jugendriege) 

 5. Sonntag Vereinsreise (FTV) 

 6. Montag  Woche 36 

 7. Dienstag Seniorenwanderung 

 8. Mittwoch  

 9. Donnerstag Papiersammlung 

Mittagstreff, Rest. Baumgarten (Frauenverein) 

Mütter- und Väterberatung 

10. Freitag Kehrichtabfuhr 

11. Samstag  

12. Sonntag  

13. Montag  Woche 37 

14. Dienstag Häckseltour 

15. Mittwoch  

16. Donnerstag Spieleabend (Bibliothek) 

17. Freitag Kehrichtabfuhr 
Sonderabfall-Sammlung, Werkgebäude, Uhwiesen, 8:30 – 12:00 Uhr 

Velotag (Schule) 

18. Samstag  

19. Sonntag Eidgenössischer Bettag 

Vo Puur zu Puur im Zürcher Weinland 

20. Montag  Woche 38 

21. Dienstag  

22. Mittwoch  

23. Donnerstag Mütter- und Väterberatung 

24. Freitag Kehrichtabfuhr 

Frauenkafi, Rest. Baumgarten (Frauenverein) 

25. Samstag Raclette-Plausch (Ladenverein) 

Hauptübung und Einweihung neues Tanklöschfahrzeug, Uhwiesen 
(Feuerwehr) 

26. Sonntag Wahl- und Abstimmungssonntag 

27. Montag  Woche 39 

28. Dienstag  

29. Mittwoch  

30. Donnerstag MIS WYLAND 2040 

 

http://www.benken-zh.ch/
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Herbstferien 09.10.2021 – 24.10.2021 Oktober 
  

 1. Freitag Kehrichtabfuhr 

 2. Samstag  

 3. Sonntag End- und Jugendschiessen (MSV) 

 4. Montag  Woche 40 

 5. Dienstag Seniorenwanderung 

 6. Mittwoch  

 7. Donnerstag Volksmusik-Stubete, Rest. Baumgarten, ab 18:30 Uhr 

 8. Freitag Kehrichtabfuhr   

 9. Samstag  

10. Sonntag  

11. Montag  Woche 41 

12. Dienstag  

13. Mittwoch  

14. Donnerstag Mittagstreff, Rest. Baumgarten (Frauenverein) 

Mütter- und Väterberatung 

15. Freitag Kehrichtabfuhr 

16. Samstag  

17. Sonntag  

18. Montag  Woche 42 

19. Dienstag  

20. Mittwoch  

21. Donnerstag Redaktionsschluss Mitteilungsblatt 

22. Freitag Kehrichtabfuhr 

23. Samstag  

24. Sonntag Erntedankgottesdienst 

25. Montag  Woche 43 

26. Dienstag Häckseltour 

27. Mittwoch Frauenkafi, Rest. Baumgarten (Frauenverein) 

28. Donnerstag Mütter- und Väterberatung 

29. Freitag Kehrichtabfuhr 

30. Samstag  

31. Sonntag  
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